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2/2017 

 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10 LZG NRW) 

 
Sicherstellung und Verwertung des PKW BMW, amtliches Kennzeichen: SO-PX150 

 
Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt mit dieser Bekanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 
28. Dezember 2016, Aktenzeichen: ZA 1.1 - 57.01.59/Hölscher, Sicherstellung und Verwertung eines 
PKW Honda) an Herrn Kai Hölscher, letzte bekannte Anschrift: Meisengrund 31, 33142 Büren, ge-
mäß § 10 LZG NRW öffentlich zu. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person ist eine Zustellung auf andere Art 
nicht möglich. Das Schriftstück kann bei der Kreispolizeibehörde Paderborn, Riemekestraße 60-62, 
33102 Paderborn, in Raum 111, während der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefonischer Ver-
einbarung (05251/306-1115) eingesehen werden. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Paderborn, den 28. Dezember 2016 
 

Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde Paderborn 

 
 
3/2017 
 
 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10 LZG NRW) 
 

Sicherstellung und Verwertung des PKW Honda Civic, amtliches Kennzeichen: PB-IW474 
 

Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt mit dieser Bekanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 
28. Dezember 2016, Aktenzeichen: ZA 1.1 - 57.01.59 / Tkacz, Sicherstellung und Verwertung eines 
PKW Honda) an Herrn Marcin Grezegorz Tkacz, letzte bekannte Anschrift: Papenberg 18, 33100 Pa-
derborn, gemäß § 10 LZG NRW öffentlich zu. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person ist eine Zustellung auf andere Art 
nicht möglich. Das Schriftstück kann bei der Kreispolizeibehörde Paderborn, Riemekestraße 60-62, 
33102 Paderborn, in Raum 111, während der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefonischer Ver-
einbarung (05251/306-1115) eingesehen werden. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Paderborn, den 28. Dezember 2016 
 

Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde Paderborn 
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4/2017 
 
 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10 LZG NRW) 
 

Sicherstellung und Verwertung des PKW VW Polo, WVWZZZ6NZSY200947 
 

Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt mit dieser Bekanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 
28. Dezember 2016, Aktenzeichen: ZA 1.1 - 57.01.59 / Mikaeliani, Sicherstellung und Verwertung 
eines PKW) an Herrn Eduardi Mikaeliani, letzte bekannte Anschrift: Staumühler Straße 309, 33161 
Hövelhof, gemäß § 10 LZG NRW öffentlich zu. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person ist eine Zustellung auf andere Art 
nicht möglich. Das Schriftstück kann bei der Kreispolizeibehörde Paderborn, Riemekestraße 60-62, 
33102 Paderborn, in Raum 111, während der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefonischer Ver-
einbarung (05251/306-1115) eingesehen werden. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Paderborn, den 28. Dezember 2016 
 

Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde Paderborn 
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5/2016 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/40407-15-600 
       66.3/42146-15-600 

 
Immissionsschutz: 

VMV Böltenberg Wind GmbH & Co. KG, Am Freistuhl 14, 33100 Paderborn 
 

Vorbescheid und Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-82 
E2 in Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 14, Flurstück 127 
 
Erteilung eines Vorbescheides und einer Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der VMV Böltenberg 
Wind GmbH & Co. KG (ehemals Josef Vogt) mit Bescheid vom 16.12.2016 ein Vorbescheid gem. § 9 BImSchG 
sowie mit Bescheid vom 19.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-82 E2 mit einer Nabenhöhe von 138,38 m erteilt wurde. Die v.g. 
Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Vorbescheid sowie der Genehmigungsbescheid enthalten Auflagen zur Sicherstellung des Immissions-
schutzes, zum Naturschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschut-
zes und zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen den Vorbescheid und die Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Vorbescheid und der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegen in der 
Zeit vom 05.01.2017 bis einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Sie können dort an jedem behördli-
chen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die in den Verfahren Einwen-
dungen erhoben haben, können die Bescheide dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Vorbescheid sowie der Genehmigungsbescheid sind zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gelten die Bescheide auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Mathea 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

74. Jahrgang 04. Januar 2017 Nr. 1 / S. 7    
 

6/2017 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
Az.: 66.3/42118-15-600 (01-06,12) 
 

 
Immissionsschutz: 

WestfalenWIND Etteln GmbH & Co. KG, Leihbühl 21, 33165 Lichtenau 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von sieben Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-115 in Bor-
chen, Gemarkung Etteln, Flur 12, Flurstücke 31, 33 und 40, Flur 13, Flurstücke 1, 9, 44 und 77 sowie Flur 14, 
Flurstücke 4 und 22 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der WestfalenWIND 
Etteln GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 27.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Er-
richtung und Betrieb von sieben Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-115 mit einer Nabenhöhe von 149,08 m 
erteilt wurde. Die v.g. Anlagen sind der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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7/2016 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/40796-15-600 

 
Immissionsschutz: 

Hermann Nolte, Driburger Str. 90, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-92 in Salzkotten, Ge-
markung Oberntudorf, Flur 4, Flurstück 7 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass Herrn Hermann Nolte 
mit Bescheid vom 28.2.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb einer 
Windkraftanlage vom Typ Enercon E-92 mit einer Nabenhöhe von 103,9 m erteilt wurde. Die v.g. Anlage ist der 
Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

74. Jahrgang 04. Januar 2017 Nr. 1 / S. 9    
 

8/2017 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
Az.: 66.3/40023-16-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Lackmann Phymetric GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 in Salzkotten, 
Gemarkung Salzkotten, Flur 2, Flurstück 37 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Lackmann Phymtric 
GmbH mit Bescheid vom 29.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 mit einer Nabenhöhe von 149,08 m erteilt wurde. Die v.g. Anla-
ge ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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9/2017 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/41907-15-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Lackmann Phymetric GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 in Salzkotten, 
Gemarkung Scharmede, Flur 8, Flurstück 629 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Lackmann Phymtric 
GmbH mit Bescheid vom 29.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 mit einer Nabenhöhe von 135,48 m erteilt wurde. Die v.g. Anla-
ge ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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10/2017 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/41986-16-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Bürgerwind Widey GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 in Salzkotten, 
Gemarkung Scharmede, Flur 7, Flurstücke 815, 827, 868 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Bürgerwind Widey 
GmbH mit Bescheid vom 29.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-141 mit einer Nabenhöhe von 158,95 m erteilt wurde. Die v.g. Anla-
ge ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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11/2017 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
Az.: 66.3/42479-15-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Lackmann Phymetric GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 in Salzkotten, 
Gemarkung Salzkotten, Flur 2, Flurstück 200 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Lackmann Phymtric 
GmbH mit Bescheid vom 29.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 mit einer Nabenhöhe von 149,08 m erteilt wurde. Die v.g. Anla-
ge ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 

einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez 
Kasmann 
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12/2017 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
Aktenzeichen 
66.3/40333-16-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Bürgerwind Elisenhof GmbH & Co. KG, Elisenhof 14, 33181 Bad Wünnenberg 
 

hier: Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Nordex N-117 in Bad Wün-
nenberg, Gemarkung Elisenhof, Flur 2, Flurstücke 73 und 249 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Bürgerwind Elisen-
hof GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 30.12.2016 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errich-
tung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Nordex N-117 mit einer Nabenhöhe von 141,00 m erteilt wur-
de. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Naturschutz, 
zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft die-
ses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Postfach 32 
40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 05.01.2017 bis 
einschließlich dem 18.01.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, Aldegreverstr. 10-14, Ge-
bäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der 
Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php 
einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
 


